
Kreisschützenverband Holzminden e.V. 
37603 Holzminden, Liebigstrasse 112 Tel: 05531 – 701 77 10 

Email : ksv-hol@t-online.de 
 

* Terminänderungen und Änderungen der Lehrorte vorbehalten! 
 

Ausschreibung 2026 

Waffensachkundelehrgang – Qualifizierung zur verantwortlichen Aufsichtsperson  
§27 WaffG/ §§10, 11 AWaffV 

 

Gemäß den Vorgaben des NSSV führt der Kreisschützenverband Holzminden einen 
Waffensachkundelehrgang durch, in dem der Lehrgang für Standaufsichten mit enthalten ist. 

 

Zugelassen sind Personen die das 18. Lebensjahr vollendet haben  
und Mitglied in einem dem DSB angeschlossenen Verein sind. 

 

Dieser Lehrgang ist Voraussetzung für den Waffenerwerb, sowie für die Zulassung 
zu den Lehrgängen für den Schießsportleiter und für die Jugendbasislizenz. 

 

Lehrgangsort: *       SV Deensen von 1955 e.V. Königsberger Straße, 37627 Deensen  
(& SV Weiß-Rot 1958 Stadtoldendorf e.V., Schützenhaus am Haidwinkel) 

 
Termine * Samstag   07.03.2026 10:00 bis 17:00 Uhr   8 

Samstag 14.03.2026 10:00 bis 17:00 Uhr   8 
Sonntag  15.03.2026 10:00 bis 16:00 Uhr   8 
Samstag   21.03.2026 10:00 bis 17:00 Uhr  W-R 7 
Sonntag 22.03.2026 09:00 bis 13:00 Uhr Standaufsicht 
Freitag  27.03.2026      ab 14:00 Uhr  prakt. Schießen 
Sonntag   29.03.2026 10:00 bis 14:00 Uhr     PRÜFUNG 

 

Prüfungsausschuss:  Das Lehrteam, der Prüfer des NSSV und Vertreter der Waffenbehörde 
 

Prüfungsumfang   Der Prüfungsumfang beträgt 100 Fragen, davon 10 Fragen über  
    Notwehr und Notstand. Die Fragen können mit je einem Punkt  
    bewertet werden. Die Prüfung ist mit 75 Punkten und mehr bestanden. 
 

Anmeldung    Nur mit ausgefülltem Anmeldeformular an folgende E-Mail Adresse: 
     waffensachkunde@ksvholzminden.de 

Bis maximal 25 Personen. Anmeldeschluss ist der 28.02.2026. 
 

Lehrgangsgebühr   85,00 €, einschl. der Kosten für die Lizenzkarte,  
    ein Schießbuch und Prüfungsgebühr. 
    Die Gebühr ist bis zum 02.03.2026 auf das Konto des  

KSV Holzminden, VOBA Südniedersachsen  
IBAN: DE 10 260 624 3300 0810 8510 zu überweisen. 

 

Lehrinhalte    Die Prüfung gemäß § 7 i.V. m §§ 1, 2 und 3 AWaffV nachzuweisende 
    Sachkunde umfasst ausreichende Kenntnisse über 

    • die Handhabung der Schusswaffen und den Umgang mit Munition 

    • die Reichweite und Wirkungsweise der Geschosse 

    • die wichtigsten Vorschriften über den Umgang mit Waffen 

    • und Munition, sowie über Notwehr und Notstand 

    • die Aufgaben und Pflichten der Standaufsicht 
 

Nach erfolgreichem Abschluss können die Prüflinge bei der nächsten  
Kreismeisterschaft vom Kreisschießsportleiter als Aufsichten eingeteilt werden! 

 

K Jürgen Twele 

    Referent Waffensachkunde 
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